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Verordnung
über die Besteuerung der Molkereigenossenschaften.

Vom 23. März 1961
Um die Besteuerung der Molkereigenossenschaften 

den gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen 
anzupassen, das Besteuerungssystem grundlegend zu 
vereinfachen und um die Durchführung der geplanten 
Rekonstruktionsmaßnahmen in der milchverarbeiten
den Industrie auch durch die Besteuerung zu unter
stützen und zu fördern, wird nach Anhören des Zen
tralvorstandes der Vereinigung der gegenseitigen 
Bauernhilfe folgendes verordnet:

§ 1
Steuerpflicht

Molkereigenossenschaften, die der Vereinigung der 
gegenseitigen Bauernhilfe angeschlossen sind, entrich
ten Gewinnsteuer nach den Bestimmungen dieser Ver
ordnung.

§ 2
ßesteuerungsgrundlage

(1) Die Gewinnsteuer wird auf der Grundlage des in 
dem betreffenden Kalenderjahr erzielten Gewinns er
hoben.

(2) Gewinn ist das sich nach dem Rechnungswesen 
der Molkereigenossenschaften ergebende Betriebsergeb
nis. Das Rechnungswesen ist entsprechend der vom 
Ministerium der Finanzen bestätigten Branchenricht
linie für die milchver- und -bearbeitende Industrie zu 
gestalten.

§ 3
Höhe der Gewinnsteuer

Die Gewinnsteuer beträgt 55 % des Betriebsergeb
nisses.

§ 4
Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister der 
Finanzen.

§ 5
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1961 in Kraft.

(2) Gleichzeitig finden die Bestimmungen der nach
folgenden Steuergesetze sowie der dazu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen und sonstigen Rechts
normen auf Molkereigenossenschaften keine Anwen
dung mehr:

Körperschaftsteuergesetz vom 16. Oktober 1934,
Gewerbesteuergesetz vom 1. Dezember 1936,
Umsatzsteuergesetz vom 16. Oktober 1934,
Vermögensteuergesetz vom 16. Oktober 1934,
Beförderungsteuergesetz vom 29. Juni 1926,
Gesetz vom 2. Juli 1936 zur Änderung des Beförda- 
rungsteuergesetzes,
Grunderwerbsteuergesetz vom 29. März 1940, 
Verordnung vom 22. Dezember 1934 zur Durchfüh
rung des Steuerabzuges vom Kapitalertrag,
Erste Durchführungsbestimmung vom 27. Januar 
1961 zur Selbstberechnungsverordnung — Abschlag
zahlungen — (GBl. II S. 36),
Anordnung vom 3. Juni 1957 über die Besteuerung 
der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe und 
der ihr angeschlossenen Genossenschaften der werk
tätigen Bauern (GBl. I S. 359).
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